
Auszüge aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
 
In allen Bereichen der Jugendarbeit ist das Jugendschutzgesetz (JuSchG) zu beachten. 
 

 
 

1) Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Verbote und zeitliche Begrenzungen werden durch die 
Begleitung von personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Personen aufgehoben. 

2) Erlaubt in Begleitung eines Personensorgeberechtigten. 

 


